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Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde  Wahlrod  

vom 22.09.2008 

 

Der Gemeinderat hat aufgrund der §§ 24 und 25 der G emeindeordnung (GemO), 
der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung  der Gemeindeordnung 
(GemODVO), des § 2 der Landesverordnung über die Au fwandsentschädigung für 
kommunale Ehrenämter (KomAEVO) folgende Satzung besc hlossen, die hiermit 
bekannt gemacht wird:   

§ 1  

§ 1 Absatz 4 der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Wahlro d vom 23.01.1995, zuletzt 
geändert am 18.01.2005, erhält folgende Fassung:   

"(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Ge meinderats werden durch 
Aushang an den Bekanntmachungstafeln bekannt gemach t. Standorte der 
Bekanntmachungstafeln:   

Gemeindehaus   

Hubertusbrunnen   

Einmündung Mühlenstraße"   

§ 2 - Inkrafttreten   

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.   

Wahlrod, den 22.09.2008 Dineiger, Ortsbürgermeister   

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unte r Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnu ng für Rheinland-Pfalz 
oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind,  ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gek ommen gelten.   

Dies gilt nicht, wenn   

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit zung, die Genehmigung, die 
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver letzt worden sind oder   

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufs ichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahren s- oder Formvorschriften 
gegenüber der Ortsgemeinde Wahlrod oder der Verband sgemeindeverwaltung 



Hachenburg, Gartenstraße 11, 57627 Hachenburg, unte r Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, sc hriftlich geltend gemacht hat.   

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, kann auch nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese  Verletzung geltend machen.   

Wahlrod, den 22.09.2008 Dineiger, Ortsbürgermeister   

 


